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Beschlussvorlage
Gemeinde Bobitz

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV09/2019-1233
öffentlich

02.09.2019
Bürgermeisterin

Beschluss zur Durchführung und Finanzierung der straßenbaulichen 
Erneuerung der Schulstraße in Bobitz
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 10.09.2019 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt Bobitz
Ö 22.10.2019 Gemeindevertretung  Bobitz

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung bestätigt die Entwurfsplanung der VIUS Ingenieurplanung GmbH & 
Co KG von August 2019 als Grundlage für die weitere Planung. Die Darstellung der  
Anwohnerparkplätze dient als Empfehlung für die Wohnungsgesellschaft. Die 
Gemeindevertretung beauftragt die Verwaltung, Zuwendungen für das Vorhaben zu 
beantragen und sichert die Übernahme des nach Abzug der Förderung verbleibenden 
Eigenanteils im Haushalt 2020/21. 

Sachverhalt:
Die geplante Baumaßnahme beinhaltet die grundhafte straßenbauliche Erneuerung der 
bestehenden Fahrbahn in Asphaltbauweise entsprechend der heutigen Verkehrsverhältnisse 
in einer Breite von 6,00 m, der Gehwege in Breiten zwischen 1,50 und 2,00 m und der 
Parkplätze in Betonpflaster, sowie die Herstellung eines Regenwasserkanals zur 
Straßenentwässerung. Eine Lösung für die Regenwasservorflut wird gegenwärtig im Auftrag 
des Zweckverbandes erarbeitet. Des Weiteren soll eine neue LED-Straßenbeleuchtung die 
Anlage ergänzen. Auch die Fahrbahn der Schülerbushaltestelle muss erneuert und die 
Aufstellflächen soll barrierefrei umgebaut werden. Da ein Teilabschnitt der Straße Sackgasse 
ist, muss auch wieder ein Wendehammer entstehen. Die Anliegerparkplätze sind nicht 
förderfähig und in den Kosten nicht enthalten.

Finanzielle Auswirkungen:
Gesamtkosten: 1.041.950,78 € 
Max. Zuwendung:    677.268,00 €
Eigenanteil:    364.682,77 €

Anlage/n:
Lageplan, Schnitt, Erläuterung, Kostenberechnung 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V
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